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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1976

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Die Warnp4icht ist auch dann gegeben, wenn ein Auftrag unzulänglich erteilt und eine Maßnahme nicht geplant wird,

die zur Erzielung des angestrebten Erfolges notwendig ist.
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